
III

(Bekanntmachungen)

KOMMISSION

Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für indirekte FTE-Aktionen im Rahmen des spezi-
fischen Programms für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration „Ausgestaltung

des Europäischen Forschungsraums“

(2003/C 49/06)

1. Gemäß dem Beschluss Nr. 1513/2002/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2002 über das
Sechste Rahmenprogramm der Europäischen Gemeinschaft
im Bereich Forschung, technologische Entwicklung und De-
monstration als Beitrag zur Verwirklichung des Europäi-
schen Forschungsraums und zur Innovation
(2002—2006) (1) nahm der Rat am 30. September 2002
eine Entscheidung über ein spezifisches Programm für For-
schung, technologische Entwicklung und Demonstration im
Bereich „Ausgestaltung des Europäischen Forschungsraums“
(2002—2006) (2) (nachstehend „spezifisches Programm“ ge-
nannt) an.

Nach Artikel 5 Absatz 1 des spezifischen Programms er-
stellte die Kommission der Europäischen Gemeinschaften
(nachstehend „die Kommission“ genannt) am 6. Dezember
2002 als Grundlage für die Durchführung des spezifischen
Programms ein Arbeitsprogramm (3) (nachstehend „das Ar-
beitsprogramm“ genannt) mit den genauen Zielen sowie
wissenschaftlichen und technologischen Prioritäten und ei-
nem Zeitplan für deren Umsetzung.

Nach Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung des Europäischen
Parlaments und Rates vom 16. Dezember 2002 über die
Regeln für die Teilnahme von Unternehmen, Forschungs-
zentren und Hochschulen sowie für die Verbreitung der
Forschungsergebnisse zur Umsetzung des Sechsten Rahmen-
programms der Europäischen Gemeinschaften
(2002—2006) (4) (nachstehend „Regeln für die Teilnahme
und Verbreitung“ genannt) fordert die Europäische Kommis-
sion hiermit zur Einreichung von Vorschlägen für indirekte
FTE-Aktionen im Rahmen des spezifischen Programms auf.

2. Die vorliegenden Aufforderungen für die Einreichung von
Vorschlägen für indirekte FTE-Aktionen umfassen diesen
allgemeinen Teil sowie die in den Anhängen näher beschrie-
benen spezifischen Bedingungen. Diese Anhänge weisen ins-
besondere auf Informationen bezüglich der Einreichungsfrist
für Vorschläge für indirekte FTE-Aktionen, ein vorläufiges
Datum für den Abschluss der Bewertungen, die vorläufigen

Mittelzuweisungen, die betreffenden Instrumente und Gebie-
te, die Kriterien für die Bewertung von Vorschlägen für
indirekte FTE-Aktionen, die Mindestteilnehmerzahl und
sonstige in Frage kommende Beschränkungen hin.

3. Natürliche oder juristische Personen, die nach den Regeln
für die Teilnahme und Verbreitung und nach Artikel 114
Absatz 2 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des
Rates vom 25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung für
den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaf-
ten (5) teilnehmen können und die nicht unter eine der in
den Regeln für die Teilnahme und Verbreitung enthaltenen
Ausschlussklauseln fallen (nachstehend „die Antragsteller“
genannt), werden hiermit aufgefordert, Vorschläge für indi-
rekte FTE-Aktionen entsprechend den Regeln für die Teil-
nahme und Verbreitung und den Bedingungen der betref-
fenden Aufforderung bei der Kommission einzureichen.

Die Europäische Kommission verfolgt eine Politik der Chan-
cengleichheit. In diesem Zusammenhang werden Frauen be-
sonders ermutigt, entweder Vorschläge für indirekte FTE-
Aktionen einzureichen oder an ihrer Einreichung mitzuwir-
ken.

4. Die Kommission stellt den Antragstellern für diese Auffor-
derung einen Leitfaden für Antragsteller zur Verfügung, der
Informationen zur Vorbereitung und Einreichung von Vor-
schlägen für indirekte FTE-Aktionen enthält. Dieser Leitfa-
den ebenso wie das Arbeitsprogramm und weitere Informa-
tionen zu dieser Aufforderung sind bei der Europäischen
Kommission unter folgenden Anschriften erhältlich:

Europäische Kommission
KMU Informationsdesk
Generaldirektion Forschung
B-1049 Brüssel
E-Mail-Adresse: research-sme@cec.eu.int
Internet-Adresse: www.cordis.lu/sme

5. Vorschläge für indirekte FTE-Aktionen sollten vorzugsweise
elektronisch eingereicht werden, entweder auf CD-ROM
oder auf Diskette. Vorschläge für indirekte FTE-Aktionen
können auch unter Verwendung der eigens mit dem Leitfa-
den für Antragsteller verbreiteten Formblätter vorbereitet
und eingereicht werden (nachstehend als „auf Papier“ be-
zeichnet).
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(1) ABl. L 232 vom 29.8.2002, S. 1.
(2) ABl. L 249 vom 29.10.2002, S. 44.
(3) Beschluss C(2002) 4791 der Kommission, auf den neusten Stand

gebracht durch Beschluss C(2003) 635 der Kommission, beide Do-
kumente nicht veröffentlicht.

(4) ABl. L 355 vom 30.12.2002, S. 23. (5) ABl. L 248 vom 16.9.2002, S. 1.



Wenn das Programm für die elektronische Einreichung von
Vorschlägen (EPSS) vor der Einreichungsfrist verfügbar ist,
können Vorschläge für indirekte FTE-Aktionen offline oder
online vorbereitet werden und online eingereicht werden (6).
Das EPSS-Programm wird über die Cordis Webseite
www.cordis.lu erhältlich sein.

6. Vorschläge für indirekte FTE-Aktionen, die auf CD-ROM,
Diskette oder auf Papier per Post eingereicht werden, müs-
sen der Kommission unter der nachstehenden und als sol-
cher ausgewiesenen Anschrift zugehen:

Europäische Kommission
RP6 — Forschungsvorschlag
(Kennung der Aufforderung: FP6-2003-INNOV-1)
B-1049 Brüssel.

Bei Zustellung von Hand oder durch Vertreter (einschließ-
lich privater Kuriere (7)) muss die nachstehende und als sol-
che ausgewiesene Anschrift verwendet werden:

Europäische Kommission
RP6 — Forschungsvorschlag
(Kennung der Aufforderung: FP6-2003-INNOV-1)
Rue de Genève/Genèvestraat 1
B-1140 Brüssel.

In beiden Fällen müssen Vorschläge, die per CD-ROM oder
Diskette eingereicht werden, im selben Umschlag eine iden-
tische Fassung auf Papier enthalten.

Vorschläge, die für indirekte FTE-Aktionen auf CD-ROM
oder Diskette eingereicht werden und die unvollständig (8)
oder unlesbar (9) sind oder die Viren enthalten, werden von
der Bewertung ausgeschlossen, falls eine Fassung auf Papier
nicht mit eingereicht worden ist.

Vorschläge für indirekte FTE-Aktionen können online (10)
über die Cordis Web-Seite www.cordis.lu eingereicht wer-
den.

Vorschläge für indirekte FTE-Aktionen, die online einge-
reicht werden und die unvollständig (11) oder unlesbar (12)
sind oder die Viren enthalten, werden von der Bewertung
ausgeschlossen.

Vorschläge für indirekte FTE-Aktionen, die auf Papier einge-
reicht werden und die unvollständig (13) sind, werden von
der Bewertung ausgeschlossen.

Vorschläge für indirekte FTE-Aktionen, die per E-Mail (14)
oder per Telefax eingereicht werden, werden von der Be-
wertung ausgeschlossen.

7. Vorschläge für indirekte FTE-Aktionen müssen die Kommis-
sion vor Ablauf der in der Aufforderung ausgewiesenen
Einreichungsfrist (Datum und Uhrzeit) erreichen. Vorschläge
für indirekte FTE-Aktionen, die der Kommission später zu-
gehen, werden von der Bewertung ausgeschlossen.

8. Im Fall aufeinander folgender mehrfacher Einreichung eines
Vorschlags im selben Format wird die Kommission nur die
zuletzt vor der in der Aufforderung ausgewiesenen Einrei-
chungsfrist erhaltene Fassung prüfen.

Sollte ein und derselbe Vorschlag für eine indirekte FTE-Ak-
tion auf Papier und in elektronischem Format (CD-ROM,
Diskette, online) eingereicht werden, wird die Kommission
nur den in elektronischer Fassung eingereichten Text prüfen.

9. Beim gesamten Schriftverkehr zu dieser Aufforderung (z. B.
bei Nachfragen oder bei Einreichung eines Vorschlags für
eine indirekte FTE-Aktion) ist unbedingt die entsprechende
Kennung der Aufforderung anzugeben.
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(6) Zur Information: Das Programm für die Offline-Vorbereitung von
Vorschlägen für indirekte FTE-Aktionen wird voraussichtlich März
2003 erhältlich sein.

(7) Telefonnummer des Empfängers für Kurierdienste: (32-2)
295 58 75 (Herr J-C Debouvere).

(8) Alle Vorschläge für indirekte FTE-Aktionen müssen zwei Teile ent-
halten: die Formblätter (Teil A) und den Inhalt (Teil B).

(9) Vorschläge für indirekte FTE-Aktionen müssen in den Formaten
PDF („portable document format“, Version 3 oder höher mit einge-
betteter Schrifttype) oder RTF („rich text format“) eingereicht wer-
den.

(10) Siehe Fußnote 6.
(11) Siehe Fußnote 7.
(12) Siehe Fußnote 8.
(13) Siehe Fußnote 7.
(14) Dies gilt nicht für Vorschläge für indirekte FTE-Aktionen, die on-

line eingereicht wurden.



ANHANG

1. Spezifisches Programm: Ausgestaltung des Europäischen Forschungsraums.

2. Vorrangiger Themenbereich/Gebiet: Forschung und Innovation.

3. Aufforderungstitel: Ausbau des wirtschaftlichen und technologischen Wissens.

4. Kennnummer: FP6-2003-INNOV-1.

5. Tag der Veröffentlichung: 1.3.2003.

6. Aufforderungsschluss: 29.4.2003, 17.00 Uhr (Ortszeit Brüssel).

7. Vorläufige Mittelzuweisungen: 20 Mio. EUR.

8. Gebiet und Instrumente:

Gebiet Instrument

1.2.6 Maßnahmen zur gezielten Unterstützung und Koordinie-
rungsmaßnahmen

9. Mindestteilnehmerzahl (*):

Instrument Mindestteilnehmerzahl

Maßnahmen zur gezielten Unterstützung
Koordinierungsmaßnahmen

3 unabhängige Rechtspersonen aus 3 verschiedenen MS
oder AS, darunter mindestens 2 MS oder ACC

10. Teilnahmebeschränkungen: keine.

11. Konsortialvereinbarung: Teilnehmer an Maßnahmen zur gezielten Unterstützung und Koordinierungsmaßnahmen,
die aus dieser Aufforderung hervorgegangen sind, müssen keine Konsortialvereinbarung abschließen.

12. Bewertungsverfahren:

— Die Bewertung erfolgt in einem einstufigen Verfahren.

— Die Vorschläge werden nicht anonym bewertet.

13. Bewertungskriterien: Die für jedes Instrument geltenden Kriterien sind Anhang B des Arbeitsprogramms zu ent-
nehmen (einschl. ihrer jeweiligen Gewichtung, Mindestpunktzahl und der mindestens zu erreichenden Gesamt-
punktzahl).

14. Vorläufige Bewertungs- und Auswahlfristen:

— Bewertungsergebnisse: voraussichtlich innerhalb von 3 Monaten nach dem unter Punkt 6 genannten Aufforde-
rungsschluss.

— Vertragsunterzeichnung: Es ist davon auszugehen, dass die ersten Verträge für diese Aufforderung 8 Monate nach
dem entsprechenden unter Punkt 6 genannten Aufforderungsschluss in Kraft treten werden.
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(*) MS = Mitgliedstaaten der EU; AS (einschl. ACC) = Assoziierte Staaten; ACC = Assoziierte Bewerberländer.
Jede Rechtsperson mit Sitz in einem Mitgliedstaat oder einem Assoziierten Staat, die die geforderte Mindestteilnehmerzahl erfüllt,
kann alleiniger Teilnehmer einer indirekten Maßnahme sein.


